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§ 29 Sbg. KJHG § 29
 Sbg. KJHG - Salzburger Kinder- und Jugendhilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) P0egepersonen, die im Rahmen der vollen Erziehung ein P0egekind betreuen, sind zur Erstellung einer

Erziehungsbiographie verp0ichtet, um das P0egekind beim Ordnen seiner Erfahrungen, beim Verstehen der speziellen

Lebenssituation und bei der Identitätsfindung zu unterstützen.

(2) Pflegekindern ist der Zugang zu externen kinderanwaltschaftlichen Vertrauenspersonen zu ermöglichen.
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